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Hintergrund

Die Neuordnung des stationären Heilver-
fahrens betrifft auch die niedergelassenen 
D-Ärzte (Durchgangsärzte). Nach der am 
31.12.2013 endenden Übergangsfrist sind 
Unfallverletzte, die der stationären Heil-
behandlung bedürfen, nach den neuen 
Regeln dem Krankenhaus zuzuleiten. Ei-
nerseits entfällt für einige leichtere Verlet-
zungen die Vorstellungspflicht im VAV-
Haus (VAV: Verletzungsartenverfahren), 
andererseits müssen besonders schwere 
Verletzungen jetzt primär in den neu de-
finierten SAV-Kliniken (SAV: Schwerst-
verletzungsartenverfahren) versorgt wer-
den. Dies ist sowohl im Ballungsraum als 
auch auf dem Land realisierbar, Voraus-
setzung dafür ist jedoch die enge Kommu-
nikation zwischen BG (Berufsgenossen-
schaft), Krankenhaus und D-Arzt.

Erwartungen der D-Ärzte

Allgemein

Der D-Arzt erwartet vom neuen statio-
nären Heilverfahren, dass es reibungs-
los funktioniert. In Gesprächen im Vor-
feld signalisierten die niedergelassenen 
D-Arzt-Kollegen eine grundsätzliche Zu-
stimmung zum bisherigen Verfahren und 
zur aktuellen Weiterentwicklung – die Pa-

tienten sollen in der optimalen Einrich-
tung versorgt werden. 

Regeln zur Zuordnung galten auch 
bisher, diese werden jetzt modifiziert und 
fortgeschrieben. Allerdings sollten sie 
auch begründete Ausnahmen zulassen.

Es gibt kein Stadt-Land-Gefälle be-
züglich der Wünsche. In der Fläche leben 
zwar weniger Menschen, und die Wege 
sind weiter, dafür aber sind die Straßen 
leerer. Der Weg ins nächste SAV-Haus 
dauert im Allgäu insgesamt nicht länger 
als im Ballungsraum Stuttgart. Schnee-
verwehungen gibt es dort nur an wenigen 
Tagen im Jahr, den Stau im Berufsverkehr 
in Stuttgart dagegen täglich. Der Weg ins 
nächste qualifizierte Krankenhaus stellt 
keine Barriere dar, weder für die Akut-
vorstellung noch für erforderliche Heil-
verfahrenskontrollen.

Regelungswerk

Die bisweilen geäußerte Befürchtung, eine 
weitere Differenzierung der Klinikkatego-
rien würde die Versorgung in der Fläche 
gefährden, wird gerade von Kollegen im 
ländlichen Raum nicht geteilt. Bei näherer 
Betrachtung verfügt der südwestdeutsche 
Raum über ein historisch gewachsenes 
Krankenhausangebot, das nahezu überall 
auch spezialisierte Kliniken im Umkreis 
von 50 km erreichbar macht.

Die Erwartungen der D-Ärzte: 
F		eine gute Versorgung der Patienten, 
F		ordentliche Arbeitsbedingungen, 
F		sinnvolle Arbeitsabläufe, 
F		Wertschätzung der täglichen Arbeit 

durch die Patienten und auch die BG

decken sich in vielen Bereichen mit denen 
der Kliniken, der Patienten und auch der 
Berufsgenossenschaften.

Flexible Heilverfahrenssteuerung

Die Berufsgenossenschaft hat einen kla-
ren Auftrag, Prävention und Rehabilita-
tion aktiv mit „allen geeigneten Mitteln“ 
zu betreiben. Im Gegensatz dazu haben 
die gesetzlichen Krankenkassen lediglich 
die Aufgabe, Leistungen unter Beachtung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots „zur Verfü-
gung zu stellen“. Dieser Unterschied wird 
gelebt und auch wahrgenommen.

Die geringere Zahl der Verletzten in 
der Durchgangsarztpraxis bedarf der sta-
tionären Behandlung, die weitaus meis-
ten können vom D-Arzt ambulant unter-
sucht und definitiv versorgt werden. Für 
komplexe Fragestellungen allerdings wer-
den spezialisierte Einrichtungen benö-
tigt. Flexible Lösungen sind für Grenzfäl-
le erforderlich, die nach der Diagnose ob-
ligat in einer VAV- oder SAV-Klinik be-
handelt werden müssten, aber ebenso gut 
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ambulant beim D-Arzt oder im statio-
nären DAV (D-Arzt-Verfahren) versorgt 
werden können. Entscheidend soll in die-
sem Fall eine rasche und gute Versorgung 
im Sinne des Verletzten sein. Daher wün-
schen sich die niedergelassenen D-Ärzte 
ein lernendes System mit der Perspektive, 
Regelungsinhalte den Bedürfnissen anzu-
passen, auch in kürzeren Zeitabständen 
von wenigen Jahren. Die Erfahrung zeigt: 
Sinnvolle Regeln bleiben, unsinnige ver-
schwinden wieder.

Kommunikation

Verbesserungspotenzial besteht auch im 
Entlassungsmanagement der Kliniken 
und in der Heilverfahrenssteuerung durch 
die BG. Neben einer zeitnahen Informa-
tionsweitergabe sollen v. a. komplexe Fäl-
le kurz direkt mit dem Nachbehandler be-
sprochen werden. Das spart für alle Betei-
ligten mehr Zeit als es kostet. Eine erfor-
derlich klinische Kontrolluntersuchung 
soll an dem Ort stattfinden, an dem auch 
die definitive Versorgung stattfand bzw. 
geplant ist. Zudem muss der D-Arzt hier-
über zeitnah informiert werden. Sehr un-
günstig ist es, wenn dem behandelnden 
D-Arzt ohne Information seitens der BG 
das Heilverfahren entzogen wird. In die-
sen oft ohnehin schwierigen Fällen wird 
der Patient zusätzlich verunsichert, und 
die Compliance wird gefährdet.

Neben den das stationäre Heilverfah-
ren betreffenden Wünschen wird von 
den D-Ärzten, auch von denjenigen, die 
am Krankenhaus tätig sind, noch immer 
teilweise ein willkürlich erlebter Umgang 
mancher Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen mit Berichten und Leis-
tungsabrechnungen beklagt. Es darf nicht 
sein, dass medizinisch sinnvolle Leistun-
gen nicht erbracht werden und/oder die 
Dokumentation zurückgestellt wird, weil 
der D-Arzt damit rechnen muss, dass sie 
nicht vergütet werden. Auch hier wün-
schen sich die Kollegen v. a. mehr Dialog 
im Einzelfall.

Verbesserung der Schnittstelle 
ambulant-stationär

Indirekt zum stationären Heilverfahren, 
unmittelbar zur Schnittstelle ambulant-
stationär, gehören die Bitte und das An-

gebot an die leitenden Krankenhausärz-
te, ihre nachgeordneten Ärzte zur Hospi-
tation oder auch zum Ableisten von Wei-
terbildungsabschnitten zu niedergelasse-
nen D-Ärzten zu schicken. Hier lassen 
sich einerseits Weiterbildungsinhalte wie 
Röntgendiagnostik, Sonographie, Arth-

roskopie, aber auch das Management der 
Arbeitsunfähigkeit mit Lohnfortzahlung, 
Verletztengeld und Arbeits- und Belas-
tungserprobung sowie die Handhabung 
von Bagatellverletzungen, die nach Wo-
chen noch Beschwerden und Kosten ver-
ursachen, ideal erlernen. Viele D-Ärzte 
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Zusammenfassung
Hintergrund. Der niedergelassene Durch-
gangsarzt (D-Arzt) ist für viele Verletzte die 
erste Anlaufstelle. Er erwartet vom Heilver-
fahren die bestmögliche Rehabilitation der 
Verletzten.
Heilverfahren. Bereits vor Einführung des 
neuen stationären Heilverfahrens gab es 
unterschiedliche, von der Art und der Schwe-
re der Verletzung abhängige Versorgungs-
pfade. Im neuen stationären Heilverfahren 
werden diese Vorgaben angepasst und um 
die primäre Vorstellungspflicht im SAV-Haus 
(SAV: Schwerstverletzungsartenverfahren) 
für besonders Verletzte erweitert. Ausdrück-
lich begrüßt wird die Möglichkeit, weniger 
schwer Verletzte, die auch in kleineren Klini-
ken optimal versorgt werden können, dort 
definitiv zu behandeln. Die Vorstellung be-
stimmter Schwerverletzter in spezialisierten 
Kliniken war bereits früher praktizierte Reali-

tät. Für eine optimale Versorgung sind auch 
längere Transportwege akzeptabel.
Erwartungen der niedergelassenen D-Ärz-
te. Hauptwunsch der D-Ärzte ist eine besse-
re Kommunikation zwischen Klinik, Berufs-
genossenschaft und Durchgangsarzt. Trotz 
elektronischer Datenübermittlung ist der per-
sönliche Austausch, zeitnah telefonisch und 
durch regelmäßige Treffen, nicht zu ersetzen. 
Wünschenswert ist außerdem eine Hospita-
tion bzw. Weiterbildung der jüngeren Klinik-
ärzte beim niedergelassenen D-Arzt, um die-
se Versorgungsstufe kennenzulernen und 
besser zu verstehen.
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Expectancies of the “Durchgangsarzt”.  
New procedure for inpatient treatment after injuries

Abstract
Background. The German “Durchgangsarzt/
D-Arzt” (i.e. a trauma physician with his own 
office) is the first point of contact for many in-
jured persons. His goal is to achieve the best 
possible treatment for his patients. 
Treatment. The treatment paths depend on 
the severity of injury. According to the new 
SAV (“Schwerstverletzungsartenverfahren”, 
i.e. a procedure for inpatient treatment af-
ter very severe injuries) these patients must 
be presented to a certified SAV hospital. Pa-
tients with less severe injuries are allowed to 
be treated in smaller local trauma hospitals, if 
the treatment complies with the conditions. 
The presentation of severely injured patients 
to specialized hospitals was previously prac-
ticed, but without these strict rules. For opti-
mal treatment, longer transport distances are 
also acceptable. 

Expectations of a D-Arzt. The main wish of 
the D-Arzt is improved communication be-
tween the hospital, the occupational insur-
ance association, and the local trauma phy-
sician. Despite the possibilities of electronic 
data transfer, personal contact (e.g., by tele-
phone or regular meetings) cannot be re-
placed. To better understand the working 
conditions and the problems of a D-Arzt, less 
experienced hospital physicians are invited 
for an internship in a D-Arzt office.

Keywords
Accidents, occupational · Accident insurance · 
Inpatient treatment · Occupational insurance 
association · Communication 
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würden diese Kollegen gerne regulär als 
Weiterbildungsassistenten beschäftigen, 
wenn sie kämen.

Gemeinsames Ziel

Die optimale Versorgung der Verletzten 
ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten.

Der Arztberuf als freier Beruf ist pri-
mär dem Wohl des Patienten verpflich-
tet. Nach der Berufsordnung gehören da-
zu die Gesundheitsvorsorge ebenso wie 
das Heilen von Krankheiten. Der ideale 
Partner hierfür ist die BG. Deren Auftrag 
sind die optimale Prävention und Reha-
bilitation der Beschäftigten bzw. Verletz-
ten. Das berufsgenossenschaftliche Heil-
verfahren bewährte sich über Jahrzehnte, 
und das Wort Arbeitsunfall ist nach wie 
vor ein Türöffner. Das ist auch das Ver-
dienst der konsequenten Arbeit der Be-
rufsgenossenschaften, die allen Gesund-
heitsreformen zum Trotz bis heute den 
verletzten Menschen und nicht die So-
zialpolitik in den Mittelpunkt ihrer Arbeit 
stellen. Dafür danken die Durchgangs-
ärzte nicht nur den Kliniken mit Pflege-
dienst, Therapeuten, Ärzten und Manage-
ment, sondern auch den Mitarbeitern der 
Berufsgenossenschaften für ihre tägliche 
Arbeit in der Prävention für die Beschäf-
tigten und in der Rehabilitation unserer 
Verletzten.
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